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Herrn 
Präsidenten des Bundesrates 
Reinhard Todt 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3414 /J-BR 

der Bundesräte David Stögmüller, Freundinnen und Freunde wie folgt: 

Fragen 1 und 2:  

Zur Beschäftigungspflicht nach dem Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) möchte ich 

grundsätzlich anmerken, dass die Vorschreibung der Ausgleichstaxe für die DienstgeberIn-

nen, die ihrer Beschäftigungspflicht nicht oder nicht vollständig nachkommen, jeweils im 

Nachhinein für das vorangegangene Kalenderjahr erfolgt.  

Die Überprüfung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht kann erst im Verlauf des jeweils 

nächsten Jahres vorgenommen werden, da die exakte Berechnung der Ausgleichstaxe gesi-

cherte Daten über die bei einem Dienstgeber/einer Dienstgeberin in einem bestimmten Ka-

lenderjahr beschäftigten DienstnehmerInnen voraussetzt.  

Aus diesem Grund liegen zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine validen Daten für den De-

zember 2017 vor. 

In Gegensatz zur Anfragebeantwortung 12210/AB der Anfrage 12744/J liegen für das Bun-

desland Oberösterreich und die anderen Bundesländern nunmehr Daten rechtskräftiger Be-

scheide für das Jahr 2016 vor.  

In der folgenden Aufstellung findet sich daher eine Übersicht über die Erfüllung der Beschäf-

tigungspflicht durch die einzelnen Bundesländer zum Stichmonat Dezember 2016 (ergänzt 

um das Bundesland Oberösterreich sowie die prozentuale Entwicklung der Zahl der beschäf-

tigten begünstigten Behinderten (Dezember 2015 zu Dezember 2016). 
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Erklärung der Abkürzungen:  

DN-PFLZL  Summe der DienstnehmerInnen, die für die Pflichtzahl relevant sind  

PFLZL  ermittelte Pflichtzahl  

BES PFST  besetzte Pflichtstellen (begünstigte Behinderte und doppelt 

anrechenbare Behinderte)  

Erfüllung  (Nicht)Erfüllung der Beschäftigungspflicht  

Erfüllung %  Erfüllung der Beschäftigungspflicht - (Über-)Erfüllung bzw. Nichterfüllung 

in Prozentsätzen  

Steigerung %  Prozentuale Entwicklung der Zahl der beschäftigten begünstigten Behin-

derten 

 

 DN-PFLZL PFLZL BES PFST Erfüllung Erfüllung 
% 

Veränderung 
zu 2015 

Wien 80.367 3.214 3.344 +130 +4,0% -0,3% 

Niederösterreich 51.649 2.065 2.417 +352 +17,0% +2,3% 

Burgenland 6.216 248 328 +80 +32,3% -2,1% 

Steiermark 33.069 1.322 2.413 +1.091 +82,5% +0,3% 

Kärnten 15.367 614 1.065 +451 +73,5% -1,8% 

Oberösterreich 33.542 1.341 1.853 +512 +38,2% -0,9% 

Salzburg 13.293 531 512 -19 -3,6% -1,8% 

Tirol 19.607 784 696 -88 -11,2% +10,7% 

Vorarlberg 10.340 413 248 -165 -40,0% -1,7% 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag.a Beate Hartinger-Klein 
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